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1 Ziel und Zweck 

Dieses Merkblatt gibt Antwort auf wiederkehrende Fragen aus Zivilschutzorganisa-
tionen betreffend der Immatrikulation und der Nachprüfung von Transportwagen 
und Materialanhänger. 
Durch eine fachgerechte Einlagerung und Stilllegung wird erzielt, dass die Trans-
portwagen und Materialanhänger in einwandfreiem Zustand eingesetzt werden 
können. Es soll verhindert werden, dass beim ordentlichen Gebrauch Personen 
oder Sachen zu Schaden kommen.  

2 Geltungsbereich 

Dieses Merkblatt gilt für den Transportwagen der Kompressoren 67, 69 und 90, 
sowie für die Materialanhänger des Zivilschutzes. 

3 Immatrikulation 

Die Transportwagen und Materialanhänger dürfen ohne Kontrollschild und Eidge-
nössischen Fahrzeugausweis (grauer Ausweis) nicht auf öffentlichen Strassen in 
Verkehr gesetzt werden. 
Zur Immatrikulation des Transportwagens oder des Materialanhängers muss dazu 
der jeweiligen kantonalen Motorfahrzeugkontrolle der Prüfbericht, Form. 13.20 A 
unterbreitet werden (chamois-farbiges Formular). 
Dieser Prüfbericht enthält Informationen bezüglich Karosserieart und Nummer des 
Typenscheines und wurde mit jedem Wagen oder Anhänger mitgeliefert. 

4 Nachprüfungen 

Transportwagen und Materialanhänger des Zivilschutzes unterliegen keiner perio-
dischen Prüfpflicht. Dies auch im Falle, dass solches Material von einem Kanton in 
den anderen verschoben werden sollte. 
Diese Bestimmung gilt nach Strassenverkehrsrecht: Verordnung vom 19.06.1995 
über technische Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS); 2. Kapitel: Einzel-
prüfung nach der Zulassung; Art. 33: Periodische Prüfpflicht; Paragraph C; Absatz 
7. 
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5 Stilllegung 

Für die Stilllegung dieser Fahrzeuge ist wie folgt vorzugehen: 

 Fahrzeug reinigen und mit Konservierungsöl getränktem Lappen abreiben. 
 Reifen auf Zustand und Druck kontrollieren. Der Reifendruck soll für die Stillle-

gung 2,3 bar betragen (Normalwert = 2,0 bar). 
 Kontrolle, ob Bremskabel gängig sind. 
 Kabelzüge und Gelenke schmieren. 
 Beladene Fahrzeuge sind zur Entlastung der Achsfederung und der Reifen 

durch Unterstellen von Holzklötzen leicht anzuheben. 
 Die Fahrzeuge sind mit gelösten Bremsen einzulagern. 

6 Massnahmen während der Stilllegung 

Alle 12 Monate:  Bremsen mehrmals betätigen 
 Kabelzüge und Gelenke wenn nötig schmieren 
 Räder auf leichten Umlauf kontrollieren 
 Reifen auf Druck kontrollieren und wenn nötig erhöhen 

7 Massnahmen bei der Wiederinbetriebnahme 

 Reifendruck auf Normalwert von 2,0 bar bringen. 
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